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PRO UND CONTRA

Sollen unsere Armeeangehörigen ihre Dienstwaffe auch ausserdienstlich behalten?

In der Bundesverfassung von 1874 stand der Satz: «Die Waffe bleibt unter den durch die Bundesgesetzgebung aufzustellenden Bedingungen in den

Händen des Wehrmannes.» In der heute gültigen Verfassung wird lediglich festgehalten: «Der Bund erlässt Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen,
Waffenzubehör und Munition». (Art. 107/1)

Die Frage, ob unsere Wehrmänner ihre persönliche Waffe weiterhin «im Schrank» behalten dürfen, ist ins Kreuzfeuer einer politischen Kontroverse

geraten. Ein im Bundeshaus akkreditierterJournalist vermittelt nachstehend eine Übersicht über die Argumente Pro und Contra.

Der Nationalrat hat in der Sommersession 2002 die
Revision des Militärgesetzes behandelt. Er hat im bisherigen

Artikel 25 «Pflichten ausser Dienst» die zu erfüllende
Schiesspflicht der Armeeangehörigen mit 87 zu 38 Stimmen

bestätigt. Das ausserdienstliche Schiesswesen sei ein
wichtiger Bestandteil des besonderen und einzigartigen
militärischen Milizsystems sowie der jahrhundertealten
Waffen-, Wehr- und Schützentraditionen der Schweiz.
Mit der persönlichen Dienstwaffe gründlich und verant-
wortungsbewusst auch ausserhalb des Militärdienstes zu
üben, sei ein Teil der militärischen Grundausbildung
und verbessere sowohl die Einsatzbereitschaft als auch die
Handhabung und Treffsicherheit. Zudem werde die
Gefahr von Waffenunfällen herabgesetzt.

Die rasche und unkomplizierte Verfügbarkeit der persönlichen
Wiffe sei die zwingende Voraussetzung für ein zeitlich zumutbares
obligatorisches und freiwilliges Schiessen. Vor einer Schiessübung
die Waffe aus dem Zeughaus zu holen und diese nachher dort wieder

hinzubringen und abzugeben würde das ausserdienstliche
Schiessen weitgehend lähmen. Bei aufgehobener Heimfassung
müssten die Armeeangehörigen vor einer militärischen Dienstleistung

die kaum mehr als persönlich empfundene Waffe an ihrem
Aufbewahrungsort holen und diese nach der Entlassung erneut
dort in Verwahrung geben. Dieses Verfahren umfasste auch die
Taschenniunition. Die Gefahr deren missbräuchlichenVerwendung
sei gering im Vergleich zu Risiken, die uns alle unerwartet treffen
könnten.

Der Nationalrat hat einen Antrag abgelehnt, der auf Gesetzesstufe

festlegen wollte, dass die Taschenmunition nicht mehr Teil der
persönlichen Ausrüstung sei. Die Vorschriften über das obligatorische

Schiessen sowie über die Aufbewahrungs- und Unterhaltspflicht

der persönlichen Ausrüstung samt Dienstwaffe und
Taschenmunition seien bewährt und für alle Beteiligten klar. Die
Obliegenheiten der Gemeinden seien seit Jahren bekannt, auch betreffend

Lärm- und Umweltschutz. Zusammengefasst: Armeeangehörige

sollen auch weiterhin ausserdienstlich ihre Dienstwaffe
behalten. Deren Kasernierung anschliessend an jeden Militärdienst
und nach jeder Schiessübung wäre der Beginn der ausserdienst-
lichen Entwaffnung und ein Rückschritt in der Bereitschaft.
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CONTRA

Nationalste insbesondere des grünen und linken
politischen Lagers beabsichtigten bei der letzten Revision
des Militärgesetzes, das obligatorische ausserdienstliche
Schiessen abschaffen sowie gleichzeitig die Heimfassung
von persönlicher Dienstwaffe und Taschenmunition zu
verhindern. Diese Vorschriften verursachten unnötige
Wagnisse und seien bei der jetzigen militärischen
Bedrohungslage mit einer Vorwarnzeit von mindestens zehn
Jahren völlig überholt. Der Bundesrat hätte bei erhöhter
Gefahr ausreichend Zeit, die Schiesspflicht wieder
einzuführen. Eine Dienstwaffe zu Hause aufzubewahren sei
somit heute unnütz. Die Abgabe der persönlichen Wiffe an

Armeeangehörige, die aus der Militärdienstpflicht
entlassen werden, verschärfe das Problem.

So ist diesbezüglich in einem parlamentarischen Vorstoss zu
lesen: «Wenn Schusswaffen in privaten Haushalten vorrätig sind,
bedeutet dies eine potenzielle Gefährdung der Bevölkerung durch
Fehlmanipulation, Spielen von Kindern und Jugendlichen sowie
dem bewussten Missbrauch der Waffe.» Die Verbreitung von
Schusswaffen habe einen Einfluss auf die Zahl der damit begangenen

Gewalttaten. Gefragt wird, ob nicht die zunehmend europäische

und internationale Häufigkeit des Wohnsitzwechsels eine
Überprüfung dieser langjährigen Tradition erfordere, weil der
Missbrauch früherer Armeewaffen in Krisengebieten zu befürchten sei.
Gebe es auch andere Länder, in denen den abtretenden
Armeeangehörigen ihre Waffe ausgehändigt werde?

In einem weiteren parlamentarischen Vorstoss gegen die
Aufbewahrung von Waffen und Munition durch Armeeangehörige am
Wohnort wird besorgt gefragt: «Ist das mythische Verhältnis des

Bürgersoldaen zu seiner Waffe noch zeitgemäss?» Zeigten die
Gewalttaten der letzten fünf Jahre nicht eine veränderte Sachlage?
Müssten die persönlichen Waffen nicht eher in den Kasernen auf-
bewahrt werden? Soll angesichts der veränderten Bedrohungslage
den Armeeangehörigen, die aus der Rekrutenschule oder aus dem
Wiederholungskurs entlassen werden, keine versiegelte
Taschenmunition mehr abgegeben werden? Zusammengefasst: Die Heim-
fassung von Dienstwaffe und Taschenmunition sei bei den heutigen
Gefahren überflüssig und stelle ein unnötiges und steigendes
Sicherheitsrisiko dar.

Der Standpunkt der ASMZ
Es Hesse sich schwerlich behaupten, dass das mehr als hundert Jahre alte Recht unserer Wehrmänner, die persönliche Waffe samt
Munition an ihrem Domizil zu behalten, im aktuellen sicherheitspoltischen Umfeld noch einen wichtigen Beitrag zur Einsatzbereitschaft

der Armee leisten könnte. Aber genau so wenig lässt sich behaupten, dass diese spezifisch eidgenössische Tradition in den

vergangenen Jahrzehnten das Ausmass der Kriminalität gefördert hätte. Wir haben demnach gute Gründe zur Annahme, dass sich
dieser Tatbestand in Zukunft kaum ändern wird und dass deshalb auch kein Anlass besteht, demVerantwortungsbewusstsein mündiger

Bürger weniger Vertrauen entgegenzubringen als bisher.
Die Angelegenheit entbehrt, genau gesehen, jeder Aktualität, und dass sie nun auf die Ebene der Parlamentsgeschäfte gehoben wird,
ist schlicht eine Zumutung an die zuständigen Verwaltungsinstanzen und an jene Parlamentarier, die ihre Zeit lieber den wichtigen
Geschäften widmen möchten. Fe ¦
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